
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/9/23 1Ob140/64,
1Ob311/75

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1964

Norm

ABGB §1396 Satz2

ABGB §1405

ABGB §1406

Rechtssatz

Mehrere Teilzahlungen nach Verständigung von einer Zession oder nach Schuldübernahme sind in der Regel als

konkludentes Anerkenntnis der Schuld zu verstehen.

Entscheidungstexte

1 Ob 140/64

Entscheidungstext OGH 23.09.1964 1 Ob 140/64

1 Ob 311/75

Entscheidungstext OGH 14.01.1976 1 Ob 311/75

Vgl; Beisatz: Der Gläubiger, der Teilzahlung annimmt, willigt damit noch nicht in Schuldübernahme als Alleinzahler

ein (GlU 7427 11042). (T1) Veröff: HS 9520
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